
 

 

Kreisschützenverband Fallingbostel e.V. 

 

 

Ehrungsordnung des Kreisschützenverbandes Fallingbostel e.V. 
 

 

Alle Anträge für eine Ehrung oder Auszeichnung, egal ob vom Kreisverband, Landesverband 

oder vom Deutschen Schützenbund sind schriftlich beim Kreisverband einzureichen. 

Mindestens 8 Wochen vor dem Verleihungstermin. Für Ehrungen sind die Antragsformulare 

des Kreisverbandes zu benutzen. Für Auszeichnungen erfolgt die Antragstellung formlos, es 

müssen aber genaue personelle Angaben (Name, Vorname, Geburtsdatum, Eintrittsjahr, Nummer 

der Meldeliste und des Schützenpasses) enthalten sein und eine ausreichende Begründung, 

warum die Auszeichnung beantragt wird. 

 

Über Zustimmung oder Ablehnung der Anträge entscheidet der Ehrungsausschuß des 

Kreisverbandes. Dieser besteht aus 5 Mitgliedern des Kreisvorstandes und tagt einmal im 

Monat. 

 

Die Kosten für die Auszeichnungen (nicht für die Ehrengaben für Vereine, für die 

Kreisverdienstnadel in Gold und für die Kreisverdienstnadel für Jugendleiter) trägt der 

Antragsteller. 

 

Ehrungen durch den Deutschen Schützenbund 
 

1. Für langjährige Mitgliedschaft im DSB. 

   Der DSB ehrt seine Mitglieder mit der Mitgliedsnadel in 

 

   Gold   mit der Zahl 80 für 80 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Gold   mit der Zahl 75 für 75 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Gold   mit der Zahl 70 für 70 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Gold   mit der Zahl 60 für 60 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Gold   mit der Zahl 50 für 50 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Gold   mit der Zahl 40 für 40 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

   Silber  mit der Zahl 25 für 25 jähr. Mitgliedschaft im DSB 

 

Voraussetzung ist eine ununterbrochene Mitgliedschaft im DSB, die nachzuweisen ist. 

 

2. Für Vereinsjubiläen 

   Der DSB ehrt langjährig bestehende Vereinigungen durch Überreichung der Plakette des 

   DSB “Dank und Anerkennung ”. 

 

   Bronzefarbig bei 100,125,150 und 175 jähr. Bestehen 

   Silberfarbig   bei 200,225,250 und 275 jähr. Bestehen 

   Goldfarbig     bei über 300 jähr. Bestehen, jedoch nur durch 25 teilbar 

 

Es können nur Vereine geehrt werden, die Mitglied im DSB sind und ihm jahrelang angehörten. 
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Ehrungen durch den Niedersächsischen Sportschützenverband e.V. 
 

Auszug aus der Ehrungsordnung des NSSV 2007 
 

a )  Silberne Präsidentennadel  
Besondere Verdienste auf Vereinsebene.  

Die Entscheidung trifft der Verein bzw. der Kreisverband für Ehrungen, die er vornehmen 

will. Es können auch Nichtmitglieder ausgezeichnet werden 

Die Ehrung der silbernen Präsidentennadel erfolgt auf Vorschlag des Vereins über den 

betreffenden Kreisverband durch den NSSV.  

Jeder Verein des NSSV kann jährlich eine und die Kreisschützenverbände für je angefangene 

3000 Mitglieder ebenfalls eine silberne Präsidentennadel beantragen. 

 

b) Bronzene Verdienstnadel 
 Verdienste auf Vereins- und Kreisebene. Die Entscheidung zur Verleihung trifft der 

Kreisvorstand. 

 

c) Silberne Verdienstnadel 
Besondere Verdienste auf Kreis- und Vereinsebene. Die Entscheidung zur Verleihung  

trifft der Kreisvorstand. 

 

d) Goldene Verdienstnadel 
 Besondere Verdienste auf Kreis- und Landesebene. Die Entscheidung zur 

Verleihung trifft der Kreisvorstand nach kritischer Prüfung. 

 

Die Verleihung der Verdienstnadeln nach I. b – d soll möglichst im würdigen Rahmen  

anlässlich der Kreisschützentage erfolgen. 

Bei den Anträgen für die Ehrungen nach Ziff. I. b – d ist zu beachten, dass der/die 

zu Ehrende die jeweils vorausgehende Auszeichnung besitzt. Es sollen von einer 

Ehrung zur nächsthöheren Ehrung mindestens 3 (drei) Jahre dazwischen liegen. 

 

Voraussetzungen 
Der NSSV ehrt Personen, die sich um das Schützenwesen besonders verdient gemacht 

haben mit den dafür geschaffenen Auszeichnungen. Den Geehrten soll damit als äußeres 

Zeichen für ihren Einsatz um das niedersächsische Schützenwesen im Sport, in der 

Jugendarbeit, im Spielmannszugwesen oder in der Brauchtumspflege Dank und 

Anerkennung ausgedrückt werden.         

   

Die Kreisschützenverbände sind gehalten, fortlaufende Listen über die Ausgezeichneten des 

Kreisschützenverbandes zu führen, um damit unter anderem Doppelverleihungen auszuschließen. 

Mindestvoraussetzung für eine Auszeichnung des NSSV ist die Kreisverdienstnadel in Bronze. 

 

Treuenadel 

Silberne Nadel für 15jährige Mitgliedschaft  
Für eine ununterbrochene 15jährige Mitgliedschaft im Niedersächsischen Sportschützenverband 

kann die silberne Mitgliedsnadel Nadel mit der Zahl 15 verliehen werden. Die Verleihung soll in 

einem würdigen Rahmen erfolgen. Für die Anforderung sind die Kreisschützenverbände 

zuständig. Die Anträge können auf dem Vordruck von den Vereinen an den zuständigen 

Kreisschützenverband gestellt werden, der die Voraussetzungen prüft. 
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Ehrung durch den Kreisschützenverband Fallingbostel e.V. 
 

1. Kreisverdienstnadel in Gold 
   Für langjährige - mindestens 12 Jahre - Tätigkeit im Verein, dass heißt ausüben einer 

   Funktion, deren Ziel es ist, die Aufgaben des Schützenwesens zu erfüllen und zu fördern  

   oder für große sportliche Leistungen, kann ein mittelbares Mitglied diese Nadel erhalten. 

   Voraussetzung ist aber, daß der Auszuzeichnende die silberne Kreisverdienstnadel 

   mindestens 3 Jahre vorher erhalten hat. 

   Sie wird vom Kreisvorstand übergeben und ist kostenfrei. 

 

2. Kreisverdienstnadel in Silber 
   Bedingungen wie bei der goldenen Nadel, allerdings für mindestens 9 Jahre und die  

   Auszeichnung mit der bronzenen Kreisverdienstnadel vor mindestens 3 Jahren. 

   Diese Nadel kann vom Vereinsvorsitzenden übergeben werden. 

 

3. Kreisverdienstnadel in Bronze 
   Bedingungen wie bei der goldenen Nadel, allerdings für mindestens 6 Jahre. 

   Diese Nadel kann vom Vereinsvorsitzenden übergeben werden. 

 

4. Verdienstorden des Kreisschützenverbandes Fallingbostel (Halsbandorden) 
   Der Verdienstorden kann an verdiente Mitglieder des Gesamtvorstandes des KSV verliehen 

   werden. Voraussetzung ist eine ununterbrochene Dienstzeit von 10 Jahren. 

   Bei besonderen Ehrungen/Anerkennungen wird auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden dieser 

   Orden des KSV verliehen. 

 

Diese Auszeichnungen können nicht für eine einmalige oder kurzfristige Tätigkeit oder 

Hilfen (und seien sie noch so groß) für den Verein verliehen werden. In welcher Form sich 

der jeweilige Verein hierfür bedankt, ist seine Sache. Jedoch sollte eine Überbewertung 

vermieden werden. 

 

4. Kreisverdienstnadel für Jugendleiter 
   Diese Nadel wird auf Antrag des Kreisjugendleiters verliehen. 

   Sie wird vom Kreisverband übergeben und ist kostenfrei. 

 

5. Urkunden für 85. und jeweils weitere 5.-jährige Mitgliedschaft im DSB. 
   Für eine ununterbrochene Mitgliedschaft im DSB wird vom  

   Kreisverband eine Urkunde übergeben. 

 

6. Urkunden / Plaketten  des Kreisverbandes 
   Der Kreisverband übergibt bei besonderen Anlässen (Jubiläen von Vereinen oder Gruppen  

   eines Vereins, Schießstandeinweihungen usw.) Urkunden bzw. Plaketten.  

 

 

29664 Walsrode, den 26.Januar 2009 

 

 

 

 

gez. Kreisvorsitzender 

       Hans-Heinrich Wussow 


